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Contumaz - Vorschrifte n.

Patent vom 25 . August i ? « L.

Maria Theresia von GOttes Gnaden Rö¬

mische Kaiserin « , Wittib , Königin » zu Hungarn,

Böheim , Dalmatien , Croatien , Slavonien rc.

Entbiethen allen , und jeden Unfern getreuen V sssl-

len , Landes - Jnnwohnern , und Unterthanen , was Wür¬

den , Standes , Amts , oder Weesens die in Unseren ge-

sammten Erb - Königreich - Fürstenthum - und Landen seynd,

unsere Kaiser ! . König ! , und Landesfürstliche Gnad , und

alles Gutes : Wir haben bey Ern ' chtung der verschie¬

denen vontumsLen eisen doppelten Endzweck zum Ge¬

genstände gehabt , von welchem der eine dahin gegan¬

gen , daß das Oommereium zu Lande , und zur See

stetshiu eröfnet erhalten , der andere aber darauf ge¬

richtet war , daß der allgemeine Gesundheits - Stand von

aller Gefahr einer eingebracht werden mögenden Seuche

bewahret werden möge.

Ohngeachtet nun zwar durch die wiederholt put » li-

eirte - besonders aber in den Jahren 1755 , und 17K - .

für das Jnner - Oesterreichische Intwralv kund gemachte

Sanitäts - Verordnungen auch in Unseren übrigen König¬

reichen ' , und Landen alle Maaß - Reguln deutlich vorge-
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schrieben sind , welche zur Erhaltung der allgemeinen

Gesundheit dienlich zu seyn befunden worden.

So haben Wir doch , um alle nur immer Menschen

mögliche Vorsicht in diesem gefährlichen Gegenstand zu

treffen , und Unsere gesamte Erbkönigreiche , und Länder

von diesem leidigen Uebel noch mehr zu versicheren,

Uns bemüssiget gesehen , wider die Uebertretter der er¬

gangenen Verordnungen die schärfeste Strafen zu setzen,

und wollen gerechtest , daß diese Unsere Anordnung so¬

wohl in dem ganzen es seye solches einer

Gerichtsbarkeit untergeben , welcher es wolle , als in de¬

nen Grafschaften Görz , und 6raäises , ingleichen in

allen übrigen Unserer deutsch - und hungarischen Erb¬

landen , besonders aber in jenen Gegenden beobachtet

werde , wo würklich ein Pest - 6or6on gezohen ist , oder

noch gezohen werden dörfte . Wir wollen dahero

Erstens : mit Erneuerung aller vorhandenen > ben

angeführten normsI - Verordnungen , wo diese pttdlieiret

worden , hiemit gesätz - mässig slsluiret haben , daß wider

alle , welche entweder selbst falsche Attestats , Pässe,

k ' oäen , krattica , oder derley die kasmrung wegen der

Gesundheit betreffende k ' alsa wissentlich verfassen , oder

sich einer . solchen falschen Urkunde bedienen , oder wis¬

sentlich hiezu verhülflich gewesen , oder auch solche in

andere Wege erworben haben , und wordurch die je¬

mand betreffende vontumnL abzuleinen versuchet wird,

ohne weiters mit der Todesstrafe , und zwar mit dem

Strang fürgegangen , auch zu solchem Ende die hierun¬

ter verfangene Personen dem nächsten eriminsl - Gericht,

die adeliche , oder sonst privilsKirte aber ihrer betreffen-



den Obrigkeit sä proeessanäum , und zwar ohne

geringsten Unterschied der Personen , sie mögen 8 sai-

tats - Beamte , oder Subalterne , Fremde , oder Untertha-

nen seyn , übergeben werden sollen ; Jngleichen wollen

Wir , daß mit dieser nemlichen Strafe diejenige Beamte

ohnnachsichtlich angesehen werden sollen , welche auf

einen wissentlich falschen Paß die Personen , oder Maa¬

ren psssiren lassen , nicht weniger jene , so denen Per¬

sonen , oder Waaren vor Ablauf der vorgeschriebenen

OootumsL - Zeit den Austritt gestatten , und endlich auch

die Subsltsrnen - Amts - Diener , wann sie von einer sol¬

chen Mißhandlung Wissenschaft haben , und solche nicht

sogleich in Zeit von 24 Stunden dem nächst gelegenen

militsr - Oommsnäo , oder der eivil - Obrigkeit anzeigen,

wo sodann der mit solchen Miffethätern abzusuhrende

kroeess möglichst beschleuniget , und das ausgefallene

Urtheil sogleich , ohne Gestattung eines Gnaden - Gesuchs,

zum Vollzug gebracht werden solls.

Zweytens : wollen Wir , daß die falsche Ansagung

des Orts , woher die Personen , und Waaren kommen,

mit der nemlichen Todes - Straf beleget werden solle,

wann die Schiffe , und Fuhren aus solchen Gegenden

kommen , die der OoatumsL unterliegen , und durch die

falsche Angabe der Haltung der OontumaL ausgewichen

werden will.

Drittens : wird allen ankommenden Personen , bey

unausbleiblicher obbemeldter Lebens - Strafe verbottcn,

vor würklich erhaltener krattiea , und ausgestandener

6 onru,ns 2 , ohne ausdrücklicher Erlaubniß , und Ge¬

genwart eines Sanitäts - Beamten sich mit anderen Per-
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foneu zu mischen , oder einem anderen freye » Schiff zu

näheren , oder aber einige Maaren , und Lkeaten ans-

zuladen.

Viertens : bleibt allen - einem Ooräoa nächst gele¬

genen , oder in dem l . iltors ! ! befindlichen Unterthanen,

besonders aber den Würthen , und Gast - Geben , bey

Strafe einer zweyjährigen Schanz ^ Arbeit , und Verlust

ihres Gewerbs auf das ernstlichste verbotten , fremde,

verdächtige , oder unbekannte Personen , die nicht mit

einem gültigen , von der Obrigkeit , und denen Wachten,

wo sie psssiret , reeo ^ noseirteir , und von neuen nach

dem wormsli unterschriebenen Paß versehen wären , zu

beherbergen . Jngleichen

Fünftens : einige Fremde mit der vorgeschriebenen

krstties nicht versehene Maaren zu übernehmen , oder

zu trunsportiren , auch denen dergestalt , und ohnekrar - ^

lies in das Land kommenden Leuten einigen Vorschub

zu geben , und ihnen zu ihrem weiteren Fortkommen

behülflich zu seyn , oder gar den Weg zu weisen , und

einigen Umgang mit denselben zu pflegen.

Wo im Gegentheil jedermann solchenfalls unter

der in dem vorhergehenden ksrsKrspko festgesetzten

Strafe schuldig ist , dergleichen Personen , wie auch jene

Unterthanen , welche sich wider diese Unsere ausdrückli¬

che Verordnung vergehen sollten , der Obrigkeit ^ oder

dem Vorsteher des Orts , um wider derley Uebertretter

nach der Vorschrift verfahren zu können , ohne geringsten

Verzug anzuzeigen.

Und sind die wider dieses Gesatz sich etwas zu

Schulden kommen lassende Unterthanen , von dem be-



treffenden eriminal - Gericht . alsogleich zu proeessiE/

und " mit Beobachtung der Ordnung nach obiger Vor¬

schrift abzustrafen.

Sechstens : sind in denen bereits kundgemachten

Verordnungen gewisse Haupt - und Neben - See - Porten,

ingleichen in jenen Orten , und Ländern , wo der vor-

äou gezohen ist , besondere Straßen bestimmet , durch

welche der Eintritt in das Land , nach vorhero ertheil-

ter krattica , zu geschehen hat ; und bestehet der Jnnhalt

dieser auch für jetzo in ihrem ganzen Umfang ohnabän-

derlich zu verbleiben habenden Verordnungen in folgenden:

Es solle nemlich Niemand ausser bey denen ange^

wiesenen Orten in das Land zu kommen erlaubet seyn/

und nirgends weiters passiret werden , als wanit der¬

selbe in denen hierzu ausgestellten Orten , die vorge¬

schriebene vonlumsL nebst Institut - mäßige Reinigung'

der mitbringcndeN Llluelea gemacht habe , und hierüber

einen Paß , welcher von dem ' voutumss - Beamten uv

vorgedachten Orten gefertiget , und von dem vommon-

äsnten , und vontumar - vommisssrio ' bey denen aus¬

gewiesenen Haupt - Ltslionen unterschrieben seyn muß,

proäuciret haben wird ; Gleichwie auch alle Seiten»

und Abweeg verhacket , oder vergraben zu werden pfle¬

gen , so solle Niemand an denen an dergleichen Seiten-

Weegen gelegenen Ortschaften von Beamten , oder Un-

terthanen bey schwerester , auch allenfalls Leibs - und

Lebens - Straf Hereingelaffenoder durchgeholfen , Min¬

ders bey einem unerlaubten Ort über das Wasser ge-

setzet werden.

Weilen übrigens durch verschiedene einer Ansteckung

IV . Band . IS
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unterworfene Maaren , und Haus - Alöl - ilien dergleichen

Nebel gar leicht hereingebracht werden könnte , und da-

hero deren Hereinbringung im Fall einer würklichen in

der Nachbarschaft Krsssirenden Pest ausdrücklich ver-

botten zu werden pfleget , so ist hierauf auf das ge¬

naueste , zu halten.

Sollten sich nun Fuhrleute , kssssAi ' vrs , oder wer,

uud von » welcher Nation sie immer seyn , sich bey irgend-

wo ergebender Seuche , und daher » wegen einer beson¬

ders vorhandenen Gefahr angeordueter 1 ) ontum » L - Zeit

auf einer verbottenen Neben - Strasse , oder aber soge¬

nannten kort ! morli , oder auf einem anderen Meer-

Gestatte einfinden , oder aber respeelivv anländen wol¬

len , so ist eine solche Person unverzüglich unter Bedro¬

hung des Todschieffens zu erinneren , daß sie sich sogleich

Muck , und auf die angewiesene Haupt - Straffe , oder

den vorgeschriebenen OontumsL - Ort begeben solle , wenn

aber ungeachtet der geschehenen Warnung sich jemand

mit Gewalt durch den gezohenen 6or < ion , oder bey

einem erlaubten ? orto , oder Meer - Gestatte weiter ins

Land dringen , oder sonsten mit Hinterlist durchschleichen

wollte ; so ist ohne Anstand auf denselben Feuer zu geben,

und derselbe ohne weiterer Rücksicht tod zu schiessen,

dessen Körper aber zu verbrennen , und zu vertilgen.

Wogegen in solchem Fall das von demselben mit¬

gebrachte Schiff , und Fahrzeug nebst aller darauf be¬

findlichen Ladung , und Maaren , auf der Landseiten

aber die Wägen , und das Pferd - Zeug samt der Ladung,

und denen Maaren ohne Verschub , oder Aufenthalt mit

gehöriger Vorsicht in die Kontumsren zur gewöhnt
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Reinigung gegeben und sodann ohne Unterschied , oder

weiterer vansiäsrstiou samt denen Pferden eonllseiret

werden sollen . Sollte sich aber

Siebentens : in jener Zeit , und so lange , als sich

die Pest - Seuche irgendwo verspüren läßt , mithin die

Vontumsr - Frist angeordnet ist , jemand , so aus einem

der vontumsr unterworfenen Lande herkomme , ohne er¬

haltener ? rsttiea , oder k ' eäs durch unerlaubte ? ssss-

xen , oder verbotene Nebenfahrten in das Lande wirklich

eingeschlichen , oder in dem l . ittorsIi bey einem uner¬

laubten Port , oder Meer - Gestatte wider solches Verbot

freywillig ausgeschiffet , und in das Land begeben haben;

So solle derselbe , oder dieselben sogleich dem nächsten

Vrimmsl - Gericht übergeben , von solchem mitBeyziehung

eines Samtssts - auch zweyer anderer im lUriFisirst,

oder in einem anderen öffentlichen Dienst stehenden Beam¬

ten , auch eines ^ elusrH das Lxsmsn mit aller mögli¬

chen Vorsicht wegen Erhaltung der Gesundheit summs-

rissimö wie , mit wessen Hülfe , und durch welchen Weg

die Hereinschleichung geschehen , ausgenommen , sodann

von ermeldten Personen das Standrecht sogleich gehal¬

ten , und die betretene Personen , ohne b ' ormirung eines

ordentlichen Oiminal - kroeosses , im Fall der erhobenen

Uebertretung auf der Stelle todgeschossen , der Körper

aber auf vorgedachte Art vernichtet werden.

Wobey es mit dem mitgebrachten Wagen , Fahrzeug,

Schiffe , Waaren , Ladung , und Pferden , wie oben ver¬

ordnet worden , zu beobachten ist . Im übrigen seynd

auch diejenigen mit der für die Uebertretter ausgcmeffenen

Todes - Strafe zu belegen , welche denen ohne erlangter

19  *
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krattis Eingeschlichenen zu Vollbringung , oder auch

nur zur Fortsetzung ihres dießfälligen Unternehmens , in

Gestattung des Unterkommens , Abgebung des Fuhrwe - .

sens , Anzeigung der Wege , und Strasse , Hülfe , oder

Vorschub wissentlich geleistet , oder auch nur , wenn sie

obrigkeitliche Personen waren , somit solches Amts halber

abhalten können , und sollen , wissentlich gestattet haben:

Wurde aber jemand

Achtens : Von der See - Seiten durch Sturm , , oder

andere unvermeidliche Zufälle genöthiget , an einem

unerlaubten Ort , oder ? orlo - morlv anzuländen , so ist

alles dasjenige bey ansonsten zu befahren habenden oben

ausgesetzten Strafen zu beobachten , was in solchen Fällen

durch die Verordnung vom 18ten Merz 1764 . vorgeschrie - .

ben ist , und folgendermaßen lautet:

Wann ein Schiff , im Fall einer angeordnetcn Ovu¬

lums » , durch Wuth des Windes , oder des Wassers ge¬

zwungen wurde , in einem unerlaubten , oder so genannten

korlo - morto einzulaufen , so solle solches zwar von , der

Wacht zugelassen werden , jedoch mit der Vorsicht , daß

solches zu Tag - und Nachts - Zeit auf eiucu Flinten - Schuß

entfernter bewahret , zu solchem Ende im Erforderniß-

Fall die Wachten verdoppelt , niemand aber auf das

Land zu setzen , oder die geringste Vermischung , oder

Gemeinschaft mit denen Leuten daselbst zu pflegen erlau¬

bet , auch sobald die Gefahr gewichen , dasselbe wiederum

sich zu entfernen angehalten werden solle , Massen dann

in ein so anderem Uebertretungs - Fall die bereits ausge¬

messene Strafen ohne weiters auch anhero erholet

werden . '
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Neuntens : werden alle , entweder für beständig,

oder nur auf eine Zeit angestellte Ssnitsets - Beamte,

1

und Subalternen , welche immer hiezu gebrauchet wer¬

den , ohne germgsten Unterschied ihrer habenden Besor¬

gung , der ihnen obliegenden Pflicht , und ertheilten In¬

struction auf das genaueste nachzukommen , hiemit ernst¬

lich , und mit dem gesatzgebigen Beysatz erinnert , daß,

wenn ein derley Sanitssks - Beamter , oder Subalterne,

sich auch keine deren obbemelten Mißhandlungen zu

Schulden kommen lassen , sondern nnr sonsten eines

Sanmsals in der Amts - Handlung , oder einiger t ' ou-

nivens überführet werden würde , derselbe mit einer 5.

und gestalten Umständen nach , IV . jährigen Schanz-

Strafe gezüchtiget werden solle . > ' '

Zehntens : Gehet Unsere gerechteste Willens - Mey-

nung dahin , daß alle obbeschriebene vontnmaL - Ueber-

trettnngen auch in Zeiten , wann von einer wirklichen

Pest - Seuche gar nichts zu hören - gleichwohlen aber zu

mehrerer Sicherheit in ein - oder anderem Ort ein 6on-

tumsL anbeföhlen wäre , vorgeschriebenermaßen bestrafet

werden sollen.

Damit sich nun Hierinnfalls niemand der Unwissen¬

heit entschuldigen möge , so gebieten Wir allen Unseren

nachgesetzten Stellen , äurisäiccnten , Obrigkeiten , und

Vorstehers » in Unseren gesammten Deutsch - und Hun-

garischen Erblanden , diese Unsere allerhöchste Verord¬

nung in allen in dem Lande gewöhnlichen Sprachen al-

sogleich zum Druck zu beförderen , und ohne Verzug,

auch zu wiederholten mahlen , besonders anfänglich auf

die iü jedem Ort gewöhnliche Art kund zu machen , ver-



schiedene Abdrucke unter jede Gemeinde vertheilen , und

aller Orten , besonders an denen 6v » l ! iien ordentlich

«M « iren zu lassen , Massen Wir auch den betreffenden

Maut - und Dreyßigst - Aemtern untereinstens durch ihre

Behörde gemessen auftragen lassen , auf diese Unsere Al¬

lerhöchste Verordnung bey denen passirenden Personen,

und Waaren auf das genaueste zu halten . Gleichwie

Wir nun aus Landes - Mütterlicher allergnädigstcr Sorg¬

falt , um Unsere sämmeylliche getreue Unterthanen in

allen Unseren Königreichen , und Erblanden mit Hülfe

des allmächtigen GOttes , welche Wir flehentlich hierum

anrufeu , von dem allenfalls sich ergebenden leidige»

Pest - Uebel vorsichtig , und zeitlich zu bewahren , zu die¬

sen geschärften , und gerechtesten Verordnungen zu schrei¬

ten bemüßiget sind:

So versehen Wir Uns auch zu Unseren nachgesetz¬

ten Stellen , ^ urisiUeonten , Obrigkeiten , und allen Städt-

uud Gemeinds - Vorsteheren , auch allen Unseren getreue¬

sten Unterthanen , von was Stande , Würde , oder Ei¬

genschaft dieselben seyn mögen , daß sie zu Abwendung

dieses schröckbaren Uebels nicht nur die unendliche Barm¬

herzigkeit GOttes mit Uns eifrig anflehen , und durch

einen erbaulichen Lebens - Wandel , quch Vermeidung al¬

ler Laster diese Straf - Ruthe abzuwenden sich bestreben,

sondern auch alle dicßfalls ergangene Verordnungen,

nebst der gegenwärtigen gesätzgebigen Vorschrift , bey

Vermeidung Unserer schweren Ungnade , und der aus-

gedruckte » Bestrafungen jederzeit auf das genaueste er¬

füllen werden.

Hieran beschiehet Unser gnädigster Will und Mey-



nung . Gebells in Unserer Haupt - und Residenz - Stadt

Wien , den L5 . Monats - Tag ^ u ^ usti , im siebenzehen

hundert sechs und sechzigsten . Unserer Reiche im sechs-

und zwanzigsten Jahre.

(L . 8 . )

kuöolplnis Lomes Vkotvk,

LvKso . üokae . 8upas . L ^ prus . Lsneus.

Johann Christoph Freyherr v . Bartenstein.

- ^ 6 Urm6atum 8sersv Laessreo^

kszise unbestätig xroxrillw.

Florian Perdacher.
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